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Gesetz
über den Staatshaushaltsplan 1970 

vom 17. Dezember 1969

Der Staatshaushaltsplan 1970 ist auf der Grundlage 
der Beschlüsse des VII. Parteitages der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands und in Übereinstimmung 
mit der Zielstellung des Volkswirtschaftsplanes 1970 
auf die weitere Gestaltung des entwickelten gesellschaft
lichen Systems des Sozialismus, auf die weitere all
seitige Stärkung der Deutschen Demokratischen Repu
blik gerichtet.

Die Erfüllung der im Volkswirlschaftsplan und 
Staatshaushaltsplan 1970 gestellten Aufgaben schafft 
wesentliche Voraussetzungen dafür, daß im Perspektiv
planzeitraum 1971 bis 1975 das ökonomische System 
des Sozialismus als Ganzes umfassend zur Wirkung 
kommen kann. Das setzt hohe Maßstäbe für die Effek
tivität des Reproduktionsprozesses, den Kampt um 
Welthöchststand in Wissenschaft, Technik, Technologie 
und Produktion mit dem Ziel der maximalen Steige
rung der Arbeitsproduktivität und der Senkung der 
Kosten sowie der planmäßigen, schrittweisen weiteren 
Entwicklijng der Arbeite- und Lebensbedingungen der 
Bevölkerung.

Die Mittel des Staatshaushaltes, die Kredite und die 
in den volkseigenen Betrieben und Kombinaten plan
mäßig zu erwirtschaftenden Fonds sind konzentriert 
und zielgerichtet insbesondere für die Lösung der struk
turbestimmenden Aufgaben des Volkswirtschaflsplanes 
einzusetzen, vor allem für
— die produktive Nutzung der Wissenschaft durch die 

konsequente Verwirklichung der sozialistischen Wis
senschaftsorganisation, die Konzentration der For
schung, Entwicklung und Produktion auf ausge
wählte Gebiete zur Erreichung von Pionier- und 
Spitzenleistungen mit höchstem Nutzen für die 
Volkswirtschaft in kürzesten Fristen

— die komplexe sozialistische Automatisierung wichti
ger volkswirtschaftlicher Vorhaben auf der Grund
lage eines einheitlichen Systems der automatisierten 
Vorbereitung der Produktion unter Anwendung der 
elektronischen Datenverarbeitung und der Prozeß
rechentechnik

— die komplexe sozialistische Rationalisierung in Ver
bindung mit der Einführung neuer, hocheffektiver 
Technologien sowie materialsparender Verfahren 
und Konstruktionen

— die weitere Verwirklichung des einheitlichen sozia
listischen Bildungssystems und die planmäßige Ent
wicklung der Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Bürger.

Die Erreichung der Ziele des Staatshaushaltsplanes 
1970 erfordert eine weitere Verbesserung der Quali
tät der Planungs- und Leitungstätigkeit in den zentra
len und örtlichen Staatsorganen, den WB, volkseige
nen Kombinaten und Betrieben sowie in den staat
lichen Einrichtungen. Die Instrumente und Methoden 
der marxistisch-leninistischen Organisationswissenschaft 
und der sozialistischen Wirtschaftsführung, insbeson
dere die Operationsforschung und ihre Modellsysteme, 
die ökonomische Kybernetik und die elektronische 
Datenverarbeitung, müssen immer besser beherrscht 
und angewandt werden.

In den zentralen und örtlichen Staatsorganen, den 
WB, den volkseigenen Kombinaten und Betrieben 
sowie in den staatlichen Einrichtungen ist der Kampf 
um eine hohe Effektivität der gesellschaftlichen Arbeit 
und die Durchsetzung des Aufwand-Nutzen-Denkens 
zu führen. Das Prinzip sparsamen sozialistischen Wirt- 
schaftens ist konsequent durchzusetzen und jede Sorg
losigkeit beim Umgang mit den materiellen und finan
ziellen Fonds zu unterbinden.

Die organische Verbindung der zentralen staatlichen 
Planung und Leitung der Grundfragen der gesellschaft
lichen Entwicklung mit der eigenverantwortlichen 
Tätigkeit der sozialistischen Warenproduzenten zur Ver
wirklichung des Planes erfordert die konsequente An
wendung der wirtschaftlichen Rechnungsführung und 
des Prinzips der Eigenerwirtschaftung der Mittel für 
die erweiterte Reproduktion. Die Direktoren der VEB 
und volkseigenen Kombinate sowie die Generaldirek
toren der WB sind dafür verantwortlich, daß mit ge
ringstmöglichem Aufwand höchster Nutzen, eine stän
dige Senkung der Selbstkosten, ein hohes Entwick
lungstempo der Arbeitsproduktivität, der Produktion, 
der Leistungen und der Gewinne erzielt werden. Dazu 
ist die volle Nutzung der Arbeitszeit, eine komplexe 
Grundfondsökonomie, die mehrschichtige Auslastung 
der hochproduktiven Maschinen, Anlagen und Trans
portsysteme sowie die Verbesserung der Qualität der 
Erzeugnisse notwendig.

Die Verpflichtungen gegenüber dem sozialistischen 
Staat sind termingemäß und in voller Höhe zu erfül
len. Die planmäßige Finanzierung der betrieblichen 
Reproduktion ist zu gewährleisten.

Die materiellen und finanziellen Fonds sind so ein
zusetzen, daß die im Plan festgelegten Investitions
aufgaben, insbesondere der komplexen sozialistischen 
Automatisierung und der anderen strukturbestimmen
den Vorhaben gründlich vorbereitet und in kürzesten 
Fristen produktionswirksam werden können. Das erfor
dert den rationellsten Einsatz der vorhandenen Grund
fonds sowie die weitere Verkürzung der Bauzeiten, die 
Senkung des Bauaufwandes und der Materialintensität 
der Investitionen. Dazu sind solche positiven Beispiele, 
wie der Aufbau des Textilkombinates Cottbus, zu ver
allgemeinern.

Die Effektivität der Materialwirtschaft ist durch die 
Anwendung neuartiger Technologien und materialspa
render Konstruktionen, den sparsamen Verbrauch von 
Material und Energie sowie eine den volkswirtschaft
lichen Erfordernissen entsprechende Proportionierung 
der Bestände auf der Grundlage exakter, dem neuesten 
technischen Stand entsprechender Materialverbrauchs
und -vorratsnormen entscheidend zu verbessern.

Die Generaldirektoren der Außenhandelsbetriebe, die 
Leiter der volkseigenen Exportbetriebe und der Kom
binate sowie die Generaldirektoren der WB haben 
die zentral festgelegten Aufgaben auf außenwirtschaft
lichem Gebiet mit höchster Effektivität durchzusetzen. 
Sie sichern die Konzentration der Exportproduktion auf
weltmarktfähige Erzeugnisse mit hoher Rentabilität.

\
Die staatlichen Finanz- und Preisorgane und die 

sozialistischen Geschäftsbanken haben die volkseigenen


